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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs4

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/15/0146 E 15. Jänner 2008 VwSlg 8304 F/2008 RS 1 (hier ohne die letzten drei Sätze)

Stammrechtssatz

Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind (§ 4 Abs. 4 EStG

1988). Mit der Frage, was zum Berufsbild eines freiberu ich Tätigen, so auch eines Rechtsanwalts, gehört, hat sich der

Verwaltungsgerichtshof insbesondere aus Anlass von verlorenen Darlehen an Klienten sowie Bürgschaftsübernahmen

zu Gunsten von Klienten eingehend beschäftigt (vgl. das hg. Erkenntnis vom 28. Jänner 1998, 95/13/0260, m.w.N.).

Nach dieser ständigen Rechtsprechung kommt es für den Betriebsausgabencharakter von damit im Zusammenhang

stehenden Zahlungen entscheidend darauf an, ob ein bestimmtes Verhalten in Ausübung des Berufes als freiberu ich

Tätiger gesetzt wird oder ob die Berufsausübung dazu nur Gelegenheit scha t. Nach der Judikatur (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 21. März 1996, 95/15/0092) sind Leistungen eines Rechtsanwaltes aus einer von ihm für einen Klienten

übernommenen Bürgschaft auch dann als betrieblich veranlasst anzusehen, wenn eine Abhängigkeit der Aufträge des

Klienten von der Übernahme der Bürgschaft durch den Rechtsanwalt vorlag. Nur in solchen Fällen sind die

vorgestreckten Beträge betriebliche Forderungen. Aufwendungen zur Einbringung solcher Forderungen und das

Uneinbringlichwerden solcher Forderungen stellen diesfalls einen betrieblich veranlassten Aufwand dar.
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